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RS OGH 1986/1/9 3Ob521/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1986

Norm

GmbHG §25

Rechtssatz

Die Geschäftsführer haben ua die Betriebsabläufe soweit in der Hand zu behalten, daß ihnen Fehlentwicklungen

erheblichen Ausmaßes nicht verborgen bleiben können.
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